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KINDERBETREUUNG
Bearb.:Ursula Beimrohr
Tel.:07229/88911 DW 18
Puckinger Straße 5, 4055 Pucking
Email: icm@pucking.ooe.gv.at

Pucking, am 22.03.2024

PILOTPROJEKT:
Innovative Nachmittagsbetreuung für Volksschüler:innen
FLEXIBEL gestaltet

Die flexible Nachmittagsbetreuung kurz „Flexi“, ist eine sehr anpassungsfähige und zeitgemäße Betreuungsform. Sie ist für all jene geeignet, deren Kinder nur kurze Zeit (bis spätestens 14:30 Uhr) und/oder nur an einzelnen Tagen in der Woche eine Betreuung benötigen (auch in den Ferien)!

Die wesentlichen Vorteile:
- Bewegungsschwerpunkt
- flexiblere Betreuungstage
- kostengünstiger

Die Arbeitswelten haben sich in den vergangenen Jahren laufend verändert und verlangen uns vor allem zwei Dinge ab: Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Wir reagieren aktiv auf diese neuen Herausforderungen und möchten im Rahmen eines Pilotprojektes unser Kinderbetreuungsangebot in Pucking um eine zeitgemäße, bedarfsorientierte Alternative ergänzen.
Jede Familie sollte die Gelegenheit haben, die Betreuung in Anspurch zu nehmen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

	
	HORT
	FLEXI-Betreuung

	Öffnungszeiten
	Montag – Freitag
10:45 – 18:00 Uhr

An schulfreien Tagen während des Schuljahres (Semesterferien, Osterferien, Zwickeltagen usw.)  und während der Sommerferien im Juli.


Montag – Freitag 
07:00 – 18:00 Uhr



Während der Weihnachtsferien und im August geschlossen.

Die Hauptferien beginnen grundsätzlich am 1. August und enden mit 31. August. Folgende Ausnahmefälle können sein: 
· Fällt der 31. Juli auf einen Montag, beginnen die Ferien mit diesem Tag.
· Fällt der 1. September auf einen Freitag, beginnt der Betrieb am Montag danach.

	Montag – Freitag
10:45 – 14:30 Uhr

An schulfreien Tagen während des Schuljahres (Semesterferien, Osterferien, Zwickeltagen usw.) und während der Sommerferien im Juli und eine Woche vor Start des neuen Schuljahres

Montag – Freitag
07:30 – 14:30 Uhr
bzw. nach Bedarf (Bedarfsabfrage)

Während der Weihnachtsferien und im August geschlossen.

Die Hauptferien beginnen grundsätzlich am 1. August und enden mit 31. August. Folgende Ausnahmefälle können sein: 
· Fällt der 31. Juli auf einen Montag, beginnen die Ferien mit diesem Tag.
· Fällt der 1. September auf einen Freitag, beginnt der Betrieb am Montag danach.


	Betreuungsvarianten
	Anmeldung für fünf, drei oder zwei Tage möglich.
	Anmeldung für fünf, drei oder zwei Tage möglich.

	Elternbeitrag

Laut Oö. Kinderbetreuungsgesetz bemisst sich der zu erbringende Kostenbeitrag nach der Höhe des Familieneinkommens pro Monat und beträgt 4 % der Berechnungsgrundlage.

Den Elternbeitragsrechner finden Sie auch auf unserer Homepage.
	

Der monatliche Mindestbeitrag beträgt lt. aktuell gültiger Tarifordnung der Gemeinde Pucking € 46,00; der monatliche Höchstbeitrag € 137,00, mit jeweils möglicher Aliquotierung für 3 Tage 85 % und 2 Tage 
65 %.

Zuzüglich Materialbeitrag von jährlich € 32,40

Während der Ferien wird ein gesonderter Tarif lt. Tarifordnung verrechnet.
	

50 % Ermäßigung gegenüber Horttarif.







Kein Materialbeitrag.


Während der Ferien wird ein gesonderter Tarif lt. Tarifordnung verrechnet.


	Mittagsverpflegung*

Verrechnung lt. Puckinger Tarifordnung von tatsächlich angemeldeten Portionen. Aktueller Portionspreis € 4,90

	

Diese ist Teil des Hortablaufs und wird gesondert lt. Tarifordnung abgerechnet.
	

Das Mittagessen ist fixer Bestandteil und wird gesondert abgerechnet.

	Ablauf
	Fixe Essens- und Hausübungszeiten, pädagogisch gestalteter Freizeitteil im Jahreskreislauf. 
	Flexibler Tagesablauf mit Fokus Bewegung im Turnsaal und Garten – Freispielzeit.
Bei Schlechtwetter indoor.

Keine Lern- bzw. Hausübungsstunde.

Während der Ferienbetreuung werden verschiedene Beschäftigungsangebote wie zB Spiele oder Stationenbetriebe zur Beschäftigung angeboten.


	Betreuuer:innen
	Pädagogisches Personal und Hilfspersonal
	Mitarbeiter:innen mit entsprechender Eignung und Freude an Kinderbetreuung.
Beispielsweise:
· Lehramtsstudenten
· Pädagogische Assistenzkräfte
· Helfer:innen
· Tagesmütter/Tagesväter


	Örtlichkeit
	Hort der Gemeinde Pucking, Puckinger Straße 6
	Die Betreuung erfolgt direkt in der Volksschule Pucking bzw. deren Außenspielbereichen.





*Die Beiträge sind indexgesichert, eine Indexanpassung erfolgt jeweils zu Beginn des neuen Arbeitsjahres entsprechend der Änderung des von der Statistik Austria kundgemachten Verbraucherpreisindexes.

Die FLEXI-Betreuung ist eine Alternative zum Hort, die nicht für alle Familien passend ist. Sie richtet sich, wie erwähnt, nicht an einem pädagogischem Jahreskonzept aus, sondern konzentriert sich auf Bewegungsangebote und gemeinsames Spiel. Familien, die bisher den 2-Tages-Mindesttarif buchen mussten, auch wenn der individuelle Betreuungsbedarf für ihre Kinder geringer war, profitieren von diesem flexibleren und kosteneffizienten Modell. In anderen Gemeinden hat sich die FLEXI-Betreuung bereits bewährt und wird sehr gut angenommen.

Sofern zumindest zehn Kinder für die FLEXI-Betreuung angemeldet werden, soll das Pilotprojekt mit Beginn des neuen Schuljahres 2024/2025 (ab September) zur Umsetzung kommen.

Die Vormerkfrist endet mit 10. April 2024. Eine generelle Anmeldung ist bis Ende April 2024 möglich. Wir würden uns über viele Kinder in der neuen und innovativen FLEXI freuen.

Für Fragen stehen wir jetzt und in Zukunft gerne zur Verfügung.


FAQ

Wie kann ich mein Kind zur FLEXI anmelden?
Die Anmeldung zur Betreuung läuft über die Gemeinde.Dazu bitte das Anmeldeformular sowie die Arbeitszeitbestätigung laut der angeführten Fristen einreichen. Kinder können nach Absprache auch im laufenden Jahr aufgenommen werden, sofern Plätze verfügbar sind.

Wird in der FLEXI ein Mittagessen angeboten?
JA. Es wird täglich ein warmes und gesundes Mittagsmenü von der Schulausspeisung angeboten. Eine grundsätzliche Essenabmeldung an den Betreuungstagen ist nicht möglich (nur bei Abwesenheit durch Erkrankung, kann die Essensportion am Vortag bis 15.30 Uhr über das Elternportal ICM abgemeldet werden). Verrechnet werden lediglich die tatsächlich angemeldeten Essenportionen. 

Wann beginnt die FLEXI-Betreuung?
Die FLEXI-Betreuung startet (nach entsprechender Voranmeldung) eine Woche vor dem neuen Schuljahr(Betreuungsrahmen Montag bis Freitag von 07:30 – 14:30 Uhr). Zu Schulbeginn wird am ersten, sowie am folgenden Schultag, ein früherer Betreuungsbeginn angeboten. Ab dem dritten Schultag öffnet die FLEXI dann wie geplant von 10:45 Uhr bis 14:30 Uhr.

Kann ich die Betreuungszeiten an meinen „Dienstplan“ anpassen?
JA. Eltern mit wechselnden Dienstzeiten können jeweils bis zum Ende des Vormonats die gewünschten Betreuungstage für das Folgemonat bekannt geben. Abgerechnet werden dann diese angemeldeten Tage.

Wann muss ich mein Kind in der FLEXI entschuldigen?
Grundsätzlich sind alle zu einer Betreuung angemeldeten Kinder bei Fernbleiben, bis spätestens eine Woche vor dem betreffenden Wochentag, durch die Eltern per Mail (icm@pucking.ooe.gv.at)  zu entschuldigen. 

Der monatliche Elternbeitrag wird zur Hälfte ermäßigt, wenn ein Kind für mindestens 2 Wochen durchgehend wegen Erkrankung am Besuch der Flexi-Betreuung verhindert ist. Dies ist durch eine ärztliche Bestätigung nachzuweisen. In allen übrigen Fällen ist der volle Elternbeitrag zu entrichten.

In Fällen in denen das Kind länger als regulär in der Schule bleibt, etwa bei schulischen Veranstaltungen am Nachmittag, müssen die Eltern dies mitteilen. Seitens der beiden Institutionen werden keine Krankmeldungen oder Entschuldigungen weitergeleitet. Eine Weitergabe kann auch nicht durch andere Kinder erfolgen. Die Eltern informieren die Nachmittagsbetreuung grundsätzlich selbst.

Kann ich mein Kind in den Ferien betreuen lassen?
JA. Lediglich zu Weihnachten und im August schließt die FLEXI-Betreuung. Zur Planung der schulfreien Zeiten wird  vorab eine Bedarfabfrage durchgeführt. Ist Bedarf gegeben, können Sie Ihr Kind an Ihren Arbeitstagen bereits ab 07:30 Uhr bis zur gewohnten Zeit um 14:30 Uhr betreuen lassen (ab zumindest drei angemeldeten Kindern).

Gibt es in der FLEXI auch einen „Geschwisterrabatt“?
JA. Besuchen mehrere Kinder einer Familie eine beitragspflichtige Kinderbetreuungseinrichtung wird für das zweite oder weitere Kinder einer Familie ein Abschlag von je 50 % auf den errechneten Beitrag festgesetzt. 

Ist eine Kinderbetreuung möglich, wenn nicht beide Elternteile berufstätig sind?
Nein. Die Kinderbetreuung ist an die Berufstätigkeit beider Eltern gekoppelt. Hierfür ist der Einrichtung im Zuge der Anmeldung, sowie vor jedem folgenden, neuen Arbeitsjahr eine durch den Arbeitgeber bestätigte Arbeitszeitbestätigung (bzw. AMS-Bescheinigung, Ausbildungsnachweis) vorzulegen. Unterjährige Änderungen sind ehestmöglich dem Träger der Einrichtung mitzuteilen. 

Ist eine kombinierte Anmeldung von Hort & FLEXI möglich?
Nein. Sowohl aus Sicht des Kindes, als auch aus Organisationssicht haben wir uns gegen eine Kombination entschieden. Für Kinder im Volksschulalter wäre es schwierig zwischen den beiden Gruppen, Betreuenden, Örtlichkeiten und Betreuungsformen mit unterschiedlichen Abläufen hin- und her zu switchen. Zusätzlich wäre je Einrichtung ein Platz besetzt. Ergänzend müsste ein anderes Kind gefunden werden, das genau die Zeiten auffüllt. Wie die Erfahrung aus anderen Gemeinden zeigt, ist das organisatorisch kaum händelbar.
Die für eine Familie passende Betreuungsform entscheidet sich nach der Berufstätikeit der Eltern. 

Kann auch unterjährig eine Ummeldung vom Hort in die FLEXI oder umgekehrt erfolgen?
JA, sofern ausreichend Plätze zur Verfügung stehen und die Arbeitszeiten entsprechend den Betreuungszeiten nachweislich bekannt gegeben wurden.

Muss ein Kind, welches bereits in den Hort geht zwingend auf die FLEXI umsteigen?
Den Eltern, deren Kind bereit den Hort besucht, wird empfohlen auf die FLEXI umzusteigen, wenn kein erhöhter Betreungsbedarf (z.B. 5-Tage-Woche, Betreuungsbedarf länger als 14:30 Uhr) besteht. Wenn genügend Plätze im Hort vorhanden sind und Eltern, die länger als 14:30 Uhr arbeiten, nicht dringend einen Platz benötigen, können Kinder, die bereits in einer Hortgruppe integriert sind, in dieser verbleiben.
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